
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 1. Dezember 2021

1400. Anfrage (Rechtliche Grundlagen für Tempo-60-Strecken 
innerorts auf dem Staatsstrassennetz)

Die Kantonsräte Thomas Schweizer, Hedingen, und Jonas Erni, Wädenswil, 
haben am 13. September 2021 folgende Anfrage eingereicht:

Gemäss eidgenössischer Signalisationsverordnung SSV 741.21 kann 
«die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf gut ausgebauten Strassen mit 
Vortrittsrecht innerorts hinaufgesetzt werden, wenn dadurch der Ver-
kehrsablauf ohne Nachteile für Sicherheit und Umwelt verbessert wer-
den kann. Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkei-
ten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Mass-
nahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere 
Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob 
die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann.» 
(Art. 108 Abs. 3 und 4, SSV)

Auf dem kantonalen Staatsstrassennetz bestehen diverse Abschnitte 
innerhalb des Siedlungsgebietes, welche mit Tempo-60 signalisiert sind 
(siehe GIS-Browser mit den beiden Layern «signalisierte Höchstgeschwin-
digkeiten Kantonsstrassen»; «inner- und ausserorts auf Kantonsstrassen»). 

Diese Tempo-60-Strecken innerorts bestehen oft schon seit längerer 
Zeit. In der Zwischenzeit haben sich aber die Verkehrsmengen verändert 
und die Siedlungsgebiete entlang der Strassen sind dichter bebaut wor-
den. Dadurch ergeben sich Veränderungen bezüglich Verkehrsablauf, 
Sicherheit und Umwelt.

Der Stand der Lärmsanierung auf Staatsstrassen wird auf der Web-
seite des Kantons dokumentiert. In 112 Gemeinden wird die Lärmsanie-
rung als «abgeschlossen» dokumentiert. https://www.zh.ch/de/umwelt-
tiere/laerm-schall/strassenlaerm/laermsanierung-strassen/sanierungs-
projekte.html#1253746903

In zahlreichen Gemeinden bestehen Streckenabschnitte innerorts, 
auf denen 60 km/h signalisiert ist. Bei einer Lärmsanierung haben Mass-
nahmen an der Quelle gemäss Lärmschutzverordnung Priorität. Gemäss 
den auf der Webseite aufgeschalteten Dokumenten wurde aber die ge-
fahrene bzw. die signalisierte Geschwindigkeit als Basis der Lärmberech-
nungen genommen. Diese gegen oben abweichende Höchstgeschwindig-
keit wurde im Rahmen der Lärmsanierungsprogramme offenbar nicht 
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in Frage gestellt. In den Unterlagen ist zumindest kein entsprechender 
Nachweis dokumentiert, welcher die Rechtmässigkeit einer nach oben 
abweichenden Höchstgeschwindigkeit, trotz Überschreitung der Immis-
sionsgrenzwerte belegt. 

In vielen Gemeinden sind die Immissionsgrenzwerte – auch nach «ab-
geschlossener» Sanierung – überschritten. Es wurden vielerorts lediglich 
Schallschutzfenster eingebaut. Gemäss Lärmschutzverordnung sind Schall-
schutzfenster aber keine Sanierungsmassnahme, sondern lediglich eine 
Ersatzmassnahme. Die Sanierungsplicht bleibt somit bestehen. Die Sa-
nierung kann daher nicht als «abgeschlossen» bezeichnet werden.

Vor diesem Hintergrund bitten wir den Regierungsrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:
1. Wie viele Kilometer Tempo-60-Strecken innerorts bestehen auf dem 

Staatsstrassennetz? In welchen Gemeinden? 
 Wir bitten um tabellarische Aufstellung pro Gemeinde von Strecken-

länge Tempo-60, davon Streckenlänge Tempo-60-Strecken mit Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte. 

2. Liegen für alle diese Streckenabschnitte Gutachten (gemäss Art. 32 
Abs. 3 SVG) vor? 

3. Wo können diese Gutachten eingesehen werden?
4. Gibt es Tempo-60-Strecken innerorts, wo keine Gutachten bestehen? 
5. Auf welchen Rechtsgrundlagen basiert dort die Festlegung der ab-

weichenden Höchstgeschwindigkeit?
6. Bestehen in den Gemeinden mit Tempo-60-Strecken innerorts Lärm-

gutachten, welche belegen, dass trotz Überschreitung der Immissions-
grenzwerte eine höhere als die innerorts geltende Höchstgeschwindig-
keit 50 km/h signalisiert werden kann? Welches sind hier die Rechts-
grundlagen? 

7. Falls diese Grundlagen fehlen (insbesondere das Gutachten gemäss 
Art. 32 Abs. 3 SVG und ein Lärmgutachten, welche die Rechtmässig-
keit der gegen oben abweichenden Höchstgeschwindigkeit – trotz Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte – belegen): Wie und wann gedenkt 
der Regierungsrat den rechtmässigen Zustand wieder herzustellen?

8. Anerkennt der Regierungsrat, dass die Sanierungspflicht bei Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte nach wie vor besteht – auch 
dort, wo Schallschutzfenster eingebaut wurden – und somit in diesen 
Gemeinden die Sanierung nicht als «abgeschlossen» bezeichnet wer-
den kann?
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Anfrage Thomas Schweizer, Hedingen, und Jonas Erni, Wädens-
wil, wird wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:
Im Kanton Zürich sind ausserhalb der Städte Zürich und Winterthur, 

die für die Festlegung der Höchstgeschwindigkeiten selber zuständig 
sind, innerorts 130 Kilometer mit Höchstgeschwindigkeit (Vsign) 60 km/h 
signalisiert. An Strassen, die mit Höchstgeschwindigkeit 60 km/h signali-
siert sind, sind auf 80 Kilometern 43 000 Personen von Überschreitungen 
der Immissionsgrenzwerte (IGW) betroffen. Auf den übrigen 50 Kilo-
metern sind keine Personen von IGW-Überschreitungen betroffen. 
Gemeinde km innerorts mit Vsign = 60 km/h

total > IGW

Adliswil 2,3 1,8

Aeugst a. A. 0,3 0

Affoltern a. A. 0,3 0

Altikon 0,4 0,1

Bachenbülach 0,3 0

Bäretswil 0,7 0,5

Bassersdorf 0,9 0,9

Bauma 0,8 0,6

Benken 0,4 0

Buch a. I. 0,1 0

Buchs 1,8 1,3

Bülach 0,9 0,4

Dachsen 1,1 0

Dällikon 0,8 0,6

Dättlikon 0,2 0

Dielsdorf 1,8 0,5

Dietikon 4,5 3,8

Dietlikon 1 0,7

Dinhard 0,7 0,1

Dübendorf 2,3 1,8

Egg 0,4 0,2

Elgg 1,8 0
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Gemeinde km innerorts mit Vsign = 60 km/h

total > IGW

Elsau 2,3 1,7

Embrach 0,6 0,4

Erlenbach 1,9 1,8

Fällanden 0,3 0,3

Fehraltorf 0,2 0,2

Freienstein-Teufen 1 0,2

Geroldswil 1,3 1,2

Gossau 0,2 0,2

Grüningen 0,8 0,1

Hagenbuch 0,2 0,1

Hausen a. A. 1,2 0,3

Hedingen 0,4 0,2

Herrliberg 1,8 1,2

Hinwil 1,9 0,8

Hombrechtikon 0,6 0,3

Horgen 2,1 1,5

Hüntwangen 0,7 0,1

Illnau-Effretikon 0,6 0,6

Kappel a. A. 0,9 0,2

Kilchberg 2,4 2,4

Kleinandelfingen 0,4 0

Kloten 3,2 0,5

Knonau 0,2 0

Küsnacht 3,4 3,2

Langnau a. A. 1 0,5

Lindau 2,3 0,4

Männedorf 1,6 1,5

Marthalen 0,3 0,1

Maur 0,8 0,8

Meilen 2 1,8

Mettmenstetten 0,3 0

Neerach 0,2 0,2
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Gemeinde km innerorts mit Vsign = 60 km/h

total > IGW

Neftenbach 3,6 1,8

Niederweningen 0,5 0,4

Oberrieden 1,5 1,5

Oberweningen 0,3 0,3

Oetwil a. S. 1,9 0,6

Oetwil a. d. L. 1,3 1,3

Opfikon 3,2 0,6

Ossingen 0,4 0,2

Otelfingen 0,7 0,7

Ottenbach 0,2 0

Pfäffikon 0,6 0,2

Pfungen 0,7 0,5

Regensdorf 4,9 4,5

Rheinau 0,4 0

Richterswil 2,2 0,8

Rickenbach 0,1 0,1

Rorbas 0,7 0,6

Rümlang 2,6 0,5

Rüschlikon 2,1 2,1

Rüti 0,8 0,4

Schleinikon 0,5 0,5

Schlieren 5,9 4,5

Seegräben 0,8 0,8

Stadel 0,5 0,1

Stäfa 3,9 3,2

Stallikon 1,5 0,4

Thalheim a. d. Th. 0,2 0,2

Thalwil 3,5 3,3

Trüllikon 0,2 0

Turbenthal 0,4 0,3

Uetikon a. S. 0,6 0,5

Uster 2,3 2,1
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Gemeinde km innerorts mit Vsign = 60 km/h

total > IGW

Volketswil 5,3 4,1

Wädenswil 5,1 1,9

Wallisellen 4,2 1,7

Wangen-Brüttisellen 0,4 0,3

Wettswil a. A. 0,6 0,2

Wetzikon 2,5 2,4

Wiesendangen 0,2 0,2

Wila 0,3 0

Winkel 0,5 0,5

Zell 0,6 0,6

Zollikon 1,9 1,7

Zumikon 0,2 0,2

131,7 82,9

Zu Fragen 2 und 4:
Der Bundesrat hat mit der Verordnung vom 19. Oktober 1983 über die 

Änderung von Erlassen des Strassenverkehrs (Tempo 50 innerorts) 
(AS 1983 1651) unter III Übergangsbestimmungen Absatz 3 festgehalten, 
dass die bisherige allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf 
einzelnen Strecken erhalten bleibt, soweit die baulichen und betrieblichen 
Verhältnisse dies ohne Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit gestat-
ten. Gestützt auf die Weisungen des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departements für die Belassung von 60 km/h auf Strassen mit Vortritt 
bei der Einführung von 50 km/h vom 19. Oktober 1983 wurden im Kan-
tons Zürich verschiedene Strecken nicht in das neue Regime übergeführt 
(z. B. die links- und rechtsufrigen Seestrassen entlang des Zürichsees), 
weshalb für diese Abschnitte auch keine Gutachten gemäss Art. 32 Abs. 3 
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) 
vorliegen. Alle Tempo-60-Strecken wurden jedoch einer verkehrstech-
nischen Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Konkret liegen Gutachten 
für die Ferrachstrasse in Rüti und die Seestrasse im Kehlhof, Stäfa, vor. 
In Rüti wurde eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit abgelehnt, 
in Stäfa soll das Tempo im Rahmen der geplanten Lärmsanierung von 
60 km/h auf 50 km/h herabgesetzt werden.

Zu Frage 3:
Gutachten können gestützt auf das Gesetz über die Information und 

den Datenschutz vom 12. Februar 2007 (LS 170.4) beim jeweiligen Auf-
traggeber (Tiefbauamt oder Kantonspolizei) eingesehen werden. 
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Zu Frage 5:
Die Rechtsgrundlagen für die Festlegung abweichender Höchstge-

schwindigkeiten finden sich heute in Art. 32 Abs. 3 SVG, Art. 108 der 
Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV, SR 741.21) sowie 
in den Weisungen zur Festlegung abweichender Höchstgeschwindigkeiten 
des EJPD vom 13. März 1990. 

Zu Frage 6:
Es bestehen keine solchen Gutachten. Die Festsetzung abweichender 

Höchstgeschwindigkeiten ist gemäss Art. 108 SSV mit einer Rechtsmittel-
belehrung zu veröffentlichen.

Zu Frage 7:
Gemäss Art. 108 Abs. 2 Bst. d SSV ist der Verhältnismässigkeit bei der 

Beurteilung und Festlegung eines Temporegimes ein hoher Stellenwert 
beizumessen, was dazu führen kann, dass eine Anpassung der Geschwin-
digkeit nicht in jedem Fall als begründet beurteilt werden kann. Im Kan-
ton Zürich wird die Signalisation bei sämtlichen Strassensanierungen, 
Lärmschutzprojekten oder neuen Hochbauten am Siedlungsrand be-
züglich Ortsbeginn und Höchstgeschwindigkeit überprüft und bei Be-
darf angepasst.

Zu Frage 8:
Solange die massgeblichen Grenzwerte der Lärmschutz-Verordnung 

(SR 814.41) durch eine öffentliche Strasse überschritten werden, bleibt 
der Anlagehalter grundsätzlich sanierungspflichtig. Lärmschutz ist so-
mit eine Daueraufgabe. Allerdings ruht die Sanierungspflicht bei rechts-
kräftig festgesetzten und realisierten Lärmsanierungsprojekten, bis der 
festgesetzte Sanierungshorizont erreicht oder der festgesetzte Sanie-
rungspegel während mindestens drei Jahren um mehr als 1 dB(A) über-
schritten wird oder der Belag erneuert oder die Strasse wesentlich um-
gestaltet wird.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin: 
Kathrin Arioli


